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Datenschutzstelle





	Teil 1

Gesuch für den elektronischen Zugriff auf Daten im Abrufverfahren


	1. Gesuchstellendes Organ

	Name:

Kurzbezeichnung:

Adresse:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mailadresse:


	

	2. Datensammlung auf die zugegriffen werden soll

	Bezeichnung


	

	3. Für die Datensammlung verantwortliches Organ

	Name:

Kurzbezeichnung:

Adresse:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mailadresse


	

	4. Vom Zugriff betroffene Personendaten

	Gewöhnlich 
schützenswerte Daten

Zutreffendes

bitte ankreuzen

Name / Vorname

Adresse

Geschlecht

Geburtsdatum / Alter

Heimatort / Nationalität

Zivilstand

Titel

Beruf

Arbeitsort

Ausbildung

Einkommen

Vermögen

Betreibungen

Zahlungsverbindung

zivilrechtliche Handlungsfähigkeit

AHVN13 / AHV-Nr.
ZPK-Nummer
Anträge/ Beschlüsse

weitere (genaue Bezeichnung)


	Besonders

schützenswerte Daten
Zutreffendes bitte ankreuzen

Religion / Konfession

Gesundheit

Beurteilungen

Massnahmen Sozialhilfe

Strafrechtliche Verfahren / Sanktionen

Persönlichkeitsprofil

weitere (genaue Bezeichnung)




	5. Zu erfüllende Aufgabe, Verwendungshäufigkeit der Daten



	Zu erfüllende

öffentliche Aufgabe:

Rechtsgrundlage

Artikel/§:

Gesetz/Verordnung:

SR-/BGS-Nummer:

Geschätzte Anzahl Zugriffe pro Jahr:

	

	6. Technische Machbarkeit und Kosten

	Technische Voraussetzungen:

Kosten

einmalig:

wiederkehrend:

	

	7. Zugriffsberechtigte Organe des gesuchstellenden Organs inkl. Berechtigungen

	Funktionsbezeichnung des zugriffsberechtigten Organs

Anzahl Personen (ca.)

Personendaten für die das Zugriffsrecht besteht

Daten

lesen*
Daten weiterverwenden*

Daten eingeben*

Daten ändern/

löschen*

*entsprechende Berechtigung mit X markieren




Ort, Datum: ____________________________

Unterschrift: ____________________________

	Teil 2
Stellungnahme des Informatikleistungserbringers

des für die Datensammlung verantwortlichen Organs zur Datensicherheit



	1. Stellungnahme



	
	

	2. Empfehlungen



	3. Beilagen:

- Allfällige Sicherheitskonzepte oder Standards




Ort, Datum:

____________________________

Unterschrift:

____________________________

Name/

____________________________

Adressangaben 

____________________________

des Informatik-

____________________________

leistungserbringers:

____________________________

	Teil 3

Stellungnahme des für die Datensammlung verantwortlichen Organs


	1. Stellungnahme



	2. Empfehlungen




Ort, Datum: ____________________________

Unterschrift: ____________________________

	Teil 4
Stellungnahme der Datenschutzstelle


	1. Stellungnahme

	

	2. Empfehlungen

	


Ort, Datum: ____________________________

Unterschrift: ____________________________

Bewilligungsverfahren für den elektronischen Datenaustausch
Übersicht über den Verfahrensablauf












V_1.0
Entscheid


(§ 4 Abs. 1 und 2


Online-Verordnung)





Teil 3





Das gesuchstellende Organ reicht das Gesuch zusammen mit der Stellungnahme des Informatikleistungserbringers dem für die Datensammlung verantwortlichen Organ ein 


(§ 3 Abs. 2 Bst. g Online-Verordnung).





Das gesuchstellende Organ reicht das Gesuch dem Informatikleistungserbringer des für die Datensammlung verantwortlichen Organs zur Stellungnahme ein 


(§ 3 Abs. 2 Bst. f Online-Verordnung).





Das gesuchstellende Organ klärt die rechtliche Zulässigkeit der Datenbearbeitung ab (§ 5 Abs. 1 Bst. a und § 5 Abs. 2 Bst. a DSG).





Zustellung des Entscheids an die am Verfahren beteiligten Organe sowie an die kantonale Datenschutzstelle (§ 4 Abs. 2 Online-Verordnung)





Gesuchstellendes Organ wertet Stellungnahmen aus.





Das gesuchstellende Organ stellt Antrag an die Bewilligungsinstanz


(§ 4 Abs. 1 Online-Verordnung).





Das gesuchstellende Organ reicht das Gesuch inkl. allen Stellungnahmen der Datenschutzstelle ein


(§ 3 Abs. 2 Bst. h Online-Verordnung).





Ein gesuchstellendes Organ wünscht automatisierten Zugriff auf eine Datensammlung eines anderen Organs.





Bei Änderungen am ursprünglichen Gesuch
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Formular�«Gesuch für den elektronischen Zugriff auf Daten im Abrufverfahren»
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